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1. Reformatorisches Verhältnis zum Kirchenrecht
10. Dezember 1520 – Verbrennung des Corpus Juris Canonici durch Martin Luther.
Verschiedene und umstrittene Ausdeutungsmöglichkeiten dieses Aktes:

· Generelle Rechtsfeindlichkeit  - die Kirche ist eine Liebesordnung, aber keine rechtliche Ordnung; die Kirche bedarf keiner rechtlicher Regeln – (1. theologische Ausdeutung)
· Keine generelle Rechtsfeindlichkeit, aber Kritik an der „Verrechtlichung“ (sog. Juridismus) der Kirche und dem Vorrang kirchenrechtlicher Rechtsregeln vor der biblischen Offenbarung (2. theologische Ausdeutung)

· Akt der Kirchentrennung – der verbrannte Corpus Juris Canonici symbolisiert das Pabsttum, mit dem gebrochen wird.
Ordnung der Kirchen durch die Reformatoren selbst (Einführung von Kirchenordnungen – Wittenberger Kirchenordnung, Leisniger Kirchenordnung usw.)
2. Ansatz bei Rudolf Sohm und Emil Brunner
„Recht“ – habe mit Zwangscharakter zu tun, die Kirche sei aber von Gnadengaben (Charismen) geprägt. Diese charismatische Ordnung bedürfe keiner rechtlichen Gebote, sondern sei eine rechtlich nicht fassbare Liebespflicht.
Sohm (1892): „Das Wesen der Kirche ist geistlich; das Wesen des Rechts ist weltlich. Das Kirchenrecht steht mit dem Wesen der Kirche in Widerspruch“

folglich Thesen:


-
Wesen des Rechts ist ausschließlich weltlich; es gibt nur staatliche 


Rechtsordnung, aber keine kirchliche Rechtsordnung


-
Das von der Kirche gesetzte Recht ist nur aus der staatlichen 



Rechtsordnung abgeleitetes Recht
· Die „Kirche“ ist als solches sei eine unsichtbare Geistkirche 




(Liebeskirche, Freiwilligkeitskirche, Kirche des Glaubens); alles 



Sichtbare sei gar nicht „Kirche“, sondern „Welt“. 


Wie ist das Wesen des „Kirchenrechts“ beschaffen?

Dualistisches Denkmodell
Dualistischer Kirchenbegriff












Dualistisches Rechtsverständnis


Geistliche Ordnung



Äußere (weltliche) Rechts-


evtl. „geistliches Recht“



ordnung



teilweise werden mit diesem Denkmodell zu erklären versucht:



ius divinum





ius humanum

Monistisches Denkmodell




Äußere Ordnung, Bekenntnis, Geistkirche und Rechtskirche hängen 


untrennbar zusammen


Nur das mit dem Wesen von Kirche, dem Evangelium und Bekenntnis 


entsprechende Recht kann „Kirchenrecht“ sein.


I. Grundfrage:


 Gibt es „Kirchenrecht“ ? Darf es überhaupt „Kirchenrecht“ geben ?








II. Grundfrage:


Dualistisches und monistisches Rechtsverständnis








Kirche als weltliche 	


Rechtserscheinung





Kirche als geistliche Größe





Kirche


als geistliche und rechtliche Größe


(Einheit)





III. Grundfrage:


Hat Kirchenrecht eine eigene christologisch-ekklesiologische Dimension? Besteht also zwischen „Kirchenrecht“ und sonstigem Recht ein wesensmäßiger Unterschied?
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